
 
2. Nachtrag  

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
 Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose 

 der Stadt Sprockhövel vom 19.12.2025 
 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der F
assung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 
1  des  Gesetzes  vom  10.07.2025  (GV  NRW  S.618),  der  §  1,  2,  4,  6  bis  8  und  10  des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 
(GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV NRW S. 155) -in den     

jeweils zurzeit geltenden Fassungen- hat der Rat der Stadt Sprockhövel in seiner Sitzung am 
18.12.2025  folgenden  2.  Nachtrag  zur  Satzung  über  die  Erhebung  von  Gebühren  für 
Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Sprockhövel beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
 
§ 4 Absatz 4 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Benutzungsgebühr, einschließlich der Betriebskosten, beträgt je Person und 

Kalendermonat 380,00 EUR 
 
 

Artikel II 
 
 
Dieser 2. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Unterkünfte für 
Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Sprockhövel tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 

 




